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Öffentliche Bekanntmachung vom 12.10.2022 

 

Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Donatusstraße in Köln-Pesch 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 8. September 2022 erneut (Behebung von Fehlern 
im ergänzenden Verfahren gemäß § 214 Absatz 4 Baugesetzbuch) den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I Seite 3634) in 
Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – 
über folgenden Bebauungsplan gefasst: 

Bebauungsplan Nummer 61520/02 gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch für einen 
westlichen Teilbereich des Gewerbegebietes Köln-Pesch beidseitig der 
Donatusstraße zwischen der Straße „Im Gewerbegebiet Pesch“ und der „Escher 
Straße“ Arbeitstitel: Donatusstraße in Köln-Pesch 

Der Bebauungsplan Nummer 61520/02 einschließlich der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Absatz 1 Baugesetzbuch liegt mit dem 
Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, 
Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, 
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 

Dienstag und Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr 
 und 
 von 14 Uhr bis 16 Uhr, 

nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter der Rufnummer 0221/221-23021, 
zur dauernden Einsichtnahme bereit. 

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen 
vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der Bebauungsplan Nummer 61520/02 
rückwirkend zum 9. Juli 2008 in Kraft. Diese erneute rückwirkende öffentliche 
Bekanntmachung des Bebauungsplans Nummer 61520/02 ersetzt die öffentliche 
Bekanntmachung vom 05.10.2022 wegen der dortigen fehlerhaften Angabe des 
Datums zum rückwirkenden Inkrafttreten. 
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Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung 
des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 3634) in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung 

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hingewiesen, dass die 
Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, nach § 214 
Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche Mängel bei der Durchführung des 
beschleunigten Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. 

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach 
§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I Seite 3634) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung 

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten: 

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 
§§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“ 

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung 

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 8. Oktober 2022 

Die Oberbürgermeisterin 
gez. Henriette Reker 
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